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P r o t o k o l l 
Verbandsversammlung VV 25/6 
 
Die Verbandsversammlung findet am 3. Dezember 2025 statt. 
Leitung Thomas Krieger 

Mitglieder der 
Verbandsversammlung 

siehe Anwesenheitsliste 

Weitere Teilnehmer André Bähler - Verbandsvorsteher 
Manuela Kelm – Technische Leiterin 
Candy Eichmann – Kaufmännischer Leiter 
Anke Graupner – Referentin Recht 
Christiane Fälker - Rechtsaufsicht Landkreis MOL 
Daniel Joerendt – Leiter Untere Wasserbehörde Landkreis MOL 

Protokollführer Friederike Blaurock 
Kathrin Auerswald 

Ort Am Wasserwerk 1, 15344 Strausberg 
Beginn 14.00 Uhr 

Ende 18.08 Uhr 
  
T a g e s o r d n u n g: 
 
Öffentlicher Teil 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit  
2. Feststellung der Tagesordnung 
3. Bestätigung der Protokolle der Sitzungen der Verbandsversammlung vom 21.07.2025 / 

24.09.2025 - Öffentlicher Teil  
4. Informationen des Verbandsvorstehers / Öffentlicher Teil 
5. Bürgerfragestunde 
6. Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung gemäß § 12 der Geschäftsordnung 
7. Beschlussfassung und Information in Umsetzung des Beschlusses 25/5/11 
8. Allgemeine Tarife (Preisblatt) des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) für die 

Versorgung mit Trinkwasser – Anlage C zur Wasserversorgungssatzung – (Antragsteller: 
Kommunen Altlandsberg und Neuenhagen bei Berlin; Antrag vom 07.08.2025) 

9. Stellungnahme der Verbandsversammlung zur Petition der Frau Eisner; übergeben am 
11.06.2025 

10. Beratung und Beschlussfassung über die 4. Satzung zur Änderung der 
Schmutzwassergebührensatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) 

11. Beratung und Beschlussfassung über die Allgemeinen Tarife für die Entsorgung von 
Schmutzwasser und sonstige Leistungen im Industrie- und Gewerbegebiet Freienbrink 
(Preisblatt) – Anlage D zur Schmutzwassersatzung Industrie- und Gewerbegebiet Freienbrink 
– 

12. Beratung und Beschlussfassung über die 5. Satzung zur Änderung der 
Fäkalienentsorgungssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) 

13. Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) 
14. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2026 
15. Wahl des/der stellvertretenden Verbandsvorstehers/in 
16. Sonstiges 
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Nichtöffentlicher Teil 
17. Bestätigung der Protokolle der Sitzungen der Verbandsversammlung vom 21.07.2025 / 

24.09.2025 - Nichtöffentlicher Teil 
18. Informationen des Verbandsvorstehers – Nichtöffentlicher Teil 
19. Sonstiges 
 
Hinweis Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 

Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter. 

 
 
Öffentlicher Teil 
 
Protokollvermerk:  
Beginn der Sitzung öffentlicher Teil 14.00 Uhr, Zahl der anwesenden Stimmen 164. 
 

Thomas Krieger eröffnet die Sitzung um 14.00 Uhr und begrüßt die Anwesenden. Mit der 
Protokollierung beauftragt er gemäß § 20 Absatz 3 der Geschäftsordnung Frau Blaurock und Frau 
Auerswald. 
 
 
TOP 1: Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 

Die Einladung zur Verbandsversammlung erfolgte ordnungsgemäß laut Satzung 6 Wochen vorher, 
am 21.10.2025. Zur Ordnungsmäßigkeit der Einladung gibt es keine Einwände. Thomas Krieger teilt 
mit, dass sich Marcel Kerlikofsky vom Amt Märkische Schweiz für Oberbarnim, OT Klosterdorf 
entschuldigt habe. Swen Schwarz vertritt Wilfried Gehrke für Ahrensfehlde/Mehrow. 
 
Die Beschlussfähigkeit wird mit der Anwesenheit von 164 Stimmen festgestellt. 
 
Es gibt keine Anträge auf Rederecht. 
 
 
TOP 2: Feststellung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung ging allen Mitgliedern der Verbandsversammlung mit der Einladung zu.  
 
Beschluss Nr. 25/6/1 

Die Verbandsversammlung beschließt, den Tagesordnungspunkt 14 nach TOP 7 und vor  
TOP 8 zu verschieben. 

 
Abstimmungsergebnis:  Ja: 164 
 Nein: 0 
 Enthaltung: 0 

 
Thomas Krieger stellt die einstimmige Beschlussfassung fest. 
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Die Tagesordnung lautet nun wie folgt: 
 
Öffentlicher Teil 

1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit  
2.  Feststellung der Tagesordnung 
3.  Bestätigung der Protokolle der Sitzungen der Verbandsversammlung vom 21.07.2025 / 

 24.09.2025 - Öffentlicher Teil  
4.  Informationen des Verbandsvorstehers 
5.  Bürgerfragestunde 
6.  Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung gemäß § 12 der Geschäftsordnung 
7.  Beschlussfassung und Information in Umsetzung des Beschlusses 25/5/11 
14.  Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2026 
8.  Allgemeine Tarife (Preisblatt) des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) für die 

 Versorgung mit Trinkwasser – Anlage C zur Wasserversorgungssatzung – (Antragsteller: 
 Kommunen Altlandsberg und Neuenhagen bei Berlin; Antrag vom 07.08.2025) 

9.  Stellungnahme der Verbandsversammlung zur Petition der Frau Eisner; übergeben am 
 11.06.2025 

10.  Beratung und Beschlussfassung über die 4. Satzung zur Änderung der 
 Schmutzwassergebührensatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) 

11.  Beratung und Beschlussfassung über die Allgemeinen Tarife für die Entsorgung von 
 Schmutzwasser und sonstige Leistungen im Industrie- und Gewerbegebiet Freienbrink 
 (Preisblatt) – Anlage D zur Schmutzwassersatzung Industrie- und Gewerbegebiet 
 Freienbrink – 

12.  Beratung und Beschlussfassung über die 5. Satzung zur Änderung der 
 Fäkalienentsorgungssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) 

13.  Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) 
15.  Wahl des/der stellvertretenden Verbandsvorstehers/in 
16.  Sonstiges 

 
Nichtöffentlicher Teil 

17.  Bestätigung der Protokolle der Sitzungen der Verbandsversammlung vom 21.07.2025 / 
 24.09.2025 - Nichtöffentlicher Teil 

18.  Informationen des Verbandsvorstehers – Nichtöffentlicher Teil 
19.  Sonstiges 

 
 
TOP 3: Bestätigung der Protokolle der Sitzungen der Verbandsversammlung vom    
   21.07.2025 / 24.09.2025 - Öffentlicher Teil  

Thomas Krieger gibt zu Protokoll: 

„Die heute zu bestätigenden Niederschriften wurden nicht - wie in der Geschäftsordnung in § 20 (4) 
unserer Geschäftsordnung festgehalten - mit der Einladung zu dieser Verbandsversammlung 
vorgelegt. Wie Ihnen schon per E-Mail übermittelt, gingen mir die Entwürfe erst am 30. Oktober und 
damit nach dieser Frist aus der Verbandsgeschäftsstelle zu.  Eine kursive Durchsicht veranlasste 
mich dazu, am 5. November die Übersendung der Audiodateien für diverse Tagesordnungspunkte 
zu erbitten, da es zahlreiche Abweichungen zu meinen schriftlichen Aufzeichnungen der beiden 
Sitzungen gab. Die Dateien wurden mir am Folgetag übermittelt. Das Abhören erforderte vielerlei 
Präzisierungen und Ergänzungen. Am 9. bzw. am 12. November übersandte ich die überarbeiteten 
Protokolle an die Verbandsgeschäftsstelle und bat um kurzfristige Rückmeldung, wenn noch 
Abstimmungsbedarf bestände. Eine Rückmeldung erfolgte auch auf mehrfache Nachfrage bis zum 
19.11. nicht. Am 19.11. um 16.07 Uhr wurde meine Sekretärin von der Assistentin des 
Verbandsvorstehers per E-Mail darüber informiert, dass die Protokollentwürfe ohne meine 
Änderungen in die Cloud eingestellt werden, „da es inhaltliche Differenzen gibt“. 2 Minuten später 
ging dann die Mail der Assistentin an uns Verbandsversammlungsmitglieder, dass die Protokolle in 
der Cloud eingestellt worden seien. Ein Hinweis, dass ich als Vorsitzender die Protokolle nicht 
freigegeben habe, fehlte. 
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Ich habe Ihnen dann nach nochmaliger eigener Durchsicht die finalen Protokolle per E-Mail am 
20.11.2025 übersandt und auf meine Aufforderung hin wurden sie auch in die WSE-Cloud mit den 
Sitzungsunterlagen eingestellt. Zur Sicherheit, dass wir nun alle über die gleiche Version der 
Protokolle sprechen, habe ich die Niederschriften für Sie noch einmal als Papierversion ausfertigen 
lassen. Sie finden diese auf Ihren Tischen. Wir dürfen vom Verbandsvorsteher und der 
Verbandsgeschäftsstelle erwarten, dass die gesetzlichen Regelungen wie auch die Regelungen der 
Verbandssatzung und der Geschäftsordnung zukünftig von ihm uneingeschränkt beachtet werden. 
Dort heißt es in §20 (3): „Der Entwurf der Niederschrift wird vom Protokollführer erstellt, vom 
Vorsitzenden durch Unterschrift freigegeben, bei der nächsten ordentlichen Sitzung der 
Verbandsversammlung zur Genehmigung vorgelegt und nach Genehmigung durch die 
Verbandsversammlung nach den Festlegungen der Verbandssatzung veröffentlicht.“ Soweit zu den 
grundsätzlichen Regelungen und deren Beachtung. Es gibt aber noch einen generellen Aspekt, der 
bei konsequenter Umsetzung die aktuellen Probleme in Zukunft vermeiden könnte: Wir hatten uns 
mit der letzten Änderung der Geschäftsordnung für ein reines Ergebnisprotokoll entschieden und so 
in §20 (1) der Geschäftsordnung festgehalten. Nun wird einiges Interessantes vom 
Verbandsvorsteher, den Gästen und natürlich auch uns Verbandsversammlungsmitgliedern gesagt. 
Die Protokollanten hatten deshalb in der Vergangenheit das eine oder andere in den ersten Entwurf 
der Protokolle aufgenommen, wobei eben dann Erwiderungen oder erläuternde Ausführungen 
gefehlt haben, so dass ein Ungleichgewicht entstand, das nur durch umfangreiches Erweitern und 
Hinzufügen von Ausführungen aufzufangen war. Ich kündige hiermit auch sicherlich im Sinne der 
Protokollanten an, dass ab sofort tatsächlich nur ein Ergebnisprotokoll gemäß Geschäftsordnung 
geführt wird, das neben den Formalien nur noch 

- den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse 

- die Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen bzw. formale Feststellung des Vorsitzenden 
 dazu sowie 

- Wortbeiträge, bei denen der Redner zu Beginn des Wortbeitrages „Zu Protokoll“ ausspricht, 
 enthält.“ 
 
Protokollvermerk: Die Zahl der anwesenden Stimmen erhöht sich auf 180. 
 
André Bähler gibt zu Protokoll:  

„Ich gebe das Folgende jetzt auch zu Protokoll. Die Darstellung, so wie Sie sie hier vorgetragen 
haben, kann ich zumindest, was den Ablauf angeht, bestätigen. Allerdings möchte ich darauf 
hinweisen, dass der Entwurf der Niederschrift vom Protokollführer erstellt und vom Vorsitzenden 
durch Unterschrift freigegeben wird. So sieht es die Geschäftsordnung vor. Was wir von Ihnen 
zurückerhalten haben, ist ein inhaltlich vollständig geändertes Protokoll. Es ist also nicht eine 
Freigabe, sondern ein völlig anderes Protokoll, was auch dem tatsächlichen Verlauf der 
Veranstaltung nicht entspricht. Ich möchte es jetzt exemplarisch an einem Beispiel allen hier 
erklären, weil es Ihnen als Protokoll vorliegt. Was tatsächlich auch anhand der Aufzeichnung 
nachweisbar so im Verlauf der Veranstaltung gewesen ist – und ich zeige Ihnen jetzt, wie die 
Version, die wir vorgegeben haben, lautet und wie sie zustande gekommen ist. Was Herr Krieger 
daraus gemacht hat, liegt Ihnen ebenfalls vor. Wir haben das exemplarisch gegenübergestellt; der 
eine oder andere wird sich daran erinnern. Am 24.09.2025 ist der Antrag von mir, der zur Richtlinie 
für die Geschäfte der laufenden Verwaltung gestellt wurde, rechtzeitig eingereicht worden. Herr 
Krieger hat hier in die Runde gefragt, ob alle mit der Vertagung einverstanden sind und ob ich damit 
einverstanden bin, dass es vertagt wird. Sie sehen es hier in der Transkription, wir haben es 
vergrößert dargestellt: Dem habe ich zugestimmt. Und Herr Krieger hat gesagt, dass damit die 
Vorlage zurückgezogen sei. Das ist aber nicht geschehen. Ich habe die Vorlage nicht 
zurückgezogen. Es ging um die Vertagung – der habe ich zugestimmt. So haben wir es auch in 
unserer Version geschrieben. Dann haben wir von Ihnen ein Protokoll bekommen – die Änderung 
des Protokolls – und dort steht jetzt: „Der Einreicher stimmt der Vertagung zu und zieht die 
Beschlussvorlage zurück.“ Das ist definitiv so nicht gewesen. Das entspricht nicht dem tatsächlichen 
Hergang. Das ist nur ein Beispiel, exemplarisch. Hier wird eine andere Darstellung gewählt, 
offensichtlich ganz bewusst etwas anderes dargestellt. Die Tonaufzeichnung liegt vor, das ist 
eindeutig. Das ist ein Beispiel. 
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Ein zweites Beispiel möchte ich noch kurz zeigen: Die Beschlüsse werden ja extra ausgestellt. Sie 
sehen den Beschluss 25/5/11, ebenfalls vom 24.09.2025. Dort sehen Sie auch das 
Abstimmungsergebnis. Und das Abstimmungsergebnis, das Herr Krieger jetzt in das Protokoll 
hineingeschrieben hat – dazwischen gibt es noch viele weitere Änderungen im geänderten Protokoll, 
das Herr Krieger uns zugesandt hat – lautet nun auf 45 Nein-Stimmen statt ursprünglich 43. Die 
Gesamtzahl der Stimmen stimmt damit auch nicht mehr. Dieses Protokoll entstellt den tatsächlichen 
Verlauf. Wir können auch zeigen, was Sie uns zurückgeschickt haben. Die Protokollanten selbst 
sagen, dass sie das nicht mehr unterschreiben können, weil der Protokollant natürlich auch für die 
Richtigkeit geradesteht. Das ist das, was wir zurückbekommen haben: nahezu auf jeder Seite 
Änderungen, bis hin dazu, dass sozusagen der Verbandsvorsteher am Ende als 
Unterschriftsleistender gestrichen wird. Man kann das alles so hinnehmen, aber am Ende des Tages 
ist es so, dass Sie wissen müssen, worüber Sie hier abstimmen.“ 
 
Die beiden Anlagen, die Herr Siebert im Mai eingereicht hat, werden als Anlage zum Protokoll der 
heutigen Sitzung genommen.  
 
Anke Graupner gibt auf Ausführungen von Herrn Scharnke, dass der Vorsitzende der 
Verbandsversammlung für die Vorlage verantwortlich ist und die Verbandsversammlung bestätigt 
oder Korrekturen aufnimmt, zu Protokoll:  

„Herr Scharnke, was Sie sagen, ist richtig. Der Vorsitzende bestellt die Protokollanten zur 
Protokollierung der Sitzung und bestätigt das Protokoll durch seine Unterschrift. Er kann darauf 
hinweisen, dass etwas nicht stimmt oder fehlt. Das Protokoll jedoch vollständig umzuschreiben und 
inhaltlich so zu verändern, dass die Protokollanten sagen, das gibt den tatsächlichen Sitzungsverlauf 
nicht mehr wieder, ist nicht zulässig. Es ist Aufgabe der Verwaltung, darauf hinzuweisen, dass das 
Protokoll die Sitzung nicht korrekt abbildet. Zum zweiten Punkt, zu der Frage, ob wir die Versionen 
nebeneinanderhalten und diese prüfen: Das macht aus meiner Sicht ohne Transkription oder ohne 
Anhören der Tonaufzeichnung keinen Sinn. Keiner der Anwesenden kann allein aus der Erinnerung 
einschätzen, wie es tatsächlich war. Sowohl der 24.09. als auch der 21.07. liegen bereits einige Zeit 
zurück. Das erscheint mir nicht sinnvoll, da dies niemand verlässlich einschätzen kann. “ 
 
Es wird vereinbart, die Bestätigung der Protokolle zurückzustellen und einen Termin noch vor 
Weihnachten zwischen Thomas Krieger, Elke Stadeler als stellvertretende Vorsitzende der 
Verbandsversammlung und André Bähler zum Abgleich der Protokolle mit den Audiodateien 
festzulegen. 
 
 
TOP 4:  Informationen des Verbandsvorstehers 

André Bähler, Manuela Kelm, Candy Eichmann und Anke Graupner informieren zu: 

1.  Trinkwasserverbräuche 
2.  Schmutz- und Fremdwasser 
3.  GuV Stand 30.09.2025 
4. RSA 
5.  Fachbeitrag Strategische Abwasserzielplanung für den Gesamtraum Berlin und Berliner Umland        
 MLEUV) 
6.  Kläranlage Spreeau 
7.  Sachverhaltsdarstellung Klageverfahren gegen LfU BImSchG-Bescheid 
8.  Berufungszulassung OVG (Wasserrechtliche Bewilligung Eggersdorf) 
 
Thomas Krieger gibt auf die Information seitens des Verbandsvorstehers, dass die 
Bauantragsstellung für das Klärwerk Spreeau ein Geschäft der laufenden Verwaltung sei, zu 
Protokoll:  

„Als Vorsitzender der Verbandsversammlung bezweifle ich, dass der Bau eines Klärwerkes ein 
Geschäft der laufenden Verwaltung ist.“ 
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TOP 5:  Bürgerfragestunde 

Die Bürgerfragestunde wird durch Thomas Krieger um 15.29 Uhr eröffnet.  
 
Die Anfrage von Herr Schorcht, Einwohner der Stadt Erkner, zur Berücksichtigung eines 
Klärwerkbaus im Flächennutzungsplan der Gemeinde Grünheide, wird von Herrn Christiani 
beantwortet. 
 
Thomas Krieger beendet die Bürgerfragestunde um 15.32 Uhr. 
 
 
TOP 6:  Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung gemäß § 12 der 
   Geschäftsordnung 

Thomas Krieger eröffnet die Fragerunde um 15.32 Uhr.  

Manuela Kelm beantwortet die fristgerecht schriftlich eingereichte Anfrage von Ansgar Scharnke 
nach dem schwankenden Wasserdruck in den Sommermonaten in einem Gebäude der Grundschule 
am Schwanenteich.  
 
Auf die kurzfristige Anfrage vom 01.12.2025 von Thomas Krieger zum Fachbeitrag „Strategische 
Abwasserzielplanung für den Gesamtraum Berlin und das Berliner Umland“ wird André Bähler 
schriftlich antworten. 
 
Thomas Krieger beendet die Fragestunde um 15.47 Uhr. 
 
 
TOP 7:  Beschlussfassung und Information in Umsetzung des Beschlusses 25/5/11 

Herr Krieger stellt fest, dass der Verbandsvorsteher als Einreicher seinen Ursprungsantrag zulässig 
erweitert hat. 
 
Beschluss Nr. 25/6/2 

Die Verbandsversammlung beschließt, dass  

a)  die Gemeinde Hoppegarten zu dem Bebauungsplan "Bollensdorfer Weg B1/5 - Rennbahnquartier 
Hoppegarten" im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange eine positive 
Stellungnahme seitens des WSE erhält.  

 
Abstimmungsergebnis:  Ja: 180 
 Nein: 0 
 Enthaltung: 0 

 
Thomas Krieger stellt die einstimmige Beschlussfassung fest. 
 
Beschluss Nr. 25/6/3 

Die Verbandsversammlung beschließt, dass  

b) die Stadt Altlandsberg zu dem Bebauungsplan „A10 Energie- und Innovationspark Altlandsberg 
– 1.BA“ im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange eine positive Stellungnahme 
seitens des WSE erhält. 

 
Abstimmungsergebnis:  Ja: 180 
 Nein: 0 
 Enthaltung: 0 

 
Thomas Krieger stellt die einstimmige Beschlussfassung fest. 
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TOP 14: Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2026 

Zum Wirtschaftsplan 2026 trägt Candy Eichmann die zentralen Eckdaten vor.  
 
Thomas Krieger gibt nach entsprechenden Wünschen aus der Verbandsversammlung zu Protokoll:  

„Können wir zu Protokoll nehmen, dass Frau Kelm uns per Mail die Abwasser- und 
Trinkwasserinvestitionen 2026 als Mittelfristplan zukommen lässt, oder ins Portal einstellt.“ 
Dies wird seitens der Verbandsführung zugesagt. 
 
Beschluss Nr. 25/6/4 

Gemäß § 7 Ziffer 3 und § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung beschließt die 
Verbandsversammlung den Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wie folgt: 
 

1. Es betragen: € 
1.1. Im Erfolgsplan  
 die Erträge 51.676.000 
 die Aufwendungen 50.847.000 
 der Jahresgewinn 829.000 
 der Jahresverlust 0 
1.2. Im Finanzplan  
 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 8.536.000 
 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit 18.841.000 
 Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit 10.200.000 
2. Es werden festgesetzt:  
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 10.000.000 
2.2. der Gesamtbetrag der  

Verpflichtungsermächtigung auf 
0 

2.3. die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden) 0 
 

Der Verbandsvorsteher wird bevollmächtigt, nach entsprechender Genehmigung des Landrates 
Märkisch Oderland die o.a. Kreditaufnahmen vorzunehmen. 
 

Abstimmungsergebnis:  Ja: 161 
 Nein: 0 
 Enthaltung: 19 

 
Thomas Krieger stellt die einstimmige Beschlussfassung fest. 

Protokollvermerk: Die Zahl der anwesenden Stimmen reduziert sich auf 179. 
 
 
TOP 8: Allgemeine Tarife (Preisblatt) des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) für 

  die Versorgung mit Trinkwasser – Anlage C zur Wasserversorgungssatzung –  
  (Antragsteller: Kommunen Altlandsberg und Neuenhagen bei Berlin; Antrag vom 
  07.08.2025) 

Thomas Krieger gibt zu Protokoll:  

„Die Verbandsversammlung hatte den Verbandsvorsteher in der Juni-Sitzung per Beschluss 
gebeten, zur September-Sitzung der Verbandsversammlung einen Vorschlag zur Entlastung der 
Kunden bei den deutlich gestiegenen Kosten für den Wechsel der Gartenwasserzähler vorzulegen. 
Deren Kosten waren für die Einwohner im Verbandsgebiet gestiegen, da die Installationsbetriebe 
höhere Kosten berechnen als der WSE für den reinen Zählerwechsel. Begründung hier: Sie hätten 
mehr Aufwand.  Maßgeblich sind die Preise aber nach Aussage der Installationsunternehmen 
dadurch deutlich höher, da der WSE die Erfüllung technischer Normen an der jeweiligen 
Hauswasseranlage mit Beginn der Übertragung des Wechsels der Gartenwasserzähler eingefordert 
hat, die von ihm in den Jahren und Jahrzehnten vorher, als der WSE selbst die Zählerwechsel 
vorgenommen hatte, nicht eingefordert worden waren. 
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Der Beschluss der Verbandsversammlung, im September eine Lösung vorzulegen, wurde vom 
Verbandsvorsteher beanstandet und der Verbandsversammlung im September wurde kein 
Lösungsvorschlag vorgelegt. Die Einreicher der aktuellen Vorlage begründeten ihren heute noch 
einmal vorliegenden Antrag damit, dass die bis Ende 2024 geltende Regelung vorteilhafter 
gegenüber der am 4.12.24 mehrheitlich von der Verbandsversammlung beschlossenen Regelung 
wäre und änderten das Inkrafttreten der Regelung bewusst auf den 15.12.2025, um den 
Verbandsvorsteher die Möglichkeit zu lassen, bis zur heutigen Sitzung etwas vorzulegen. Wir haben 
heute vom Verbandsvorsteher zwar keine Beschlussfassung vorliegen, aber zwischen dem 17. 
Oktober und dem 20. November eine Mail von Frau Kelm erhalten, die nunmehr einen 
Lösungsvorschlag beinhaltet. Sollte der Verbandsvorsteher heute zu Protokoll zusagen, dass er das 
von Frau Kelm in der E-Mail gemachten Vorschlag mitträgt und als zukünftige Vorgehensweise des 
Verbandes übernimmt, ist aus meiner Sicht als Vorsitzender der Wunsch der großen Mehrheit der 
Verbandsversammlung erfüllt und wir müssen den heutigen Beschluss nicht noch einmal 
beschließen. In der Hoffnung, dass der Verbandsvorsteher heute eine entsprechende Zusage zu 
Protokoll macht, danke ich ihm und Frau Kelm ausdrücklich, hier für einen für alle Seiten gangbaren 
Kompromiss gesorgt zu haben. Allerdings muss ich als Vorsitzender der Verbandsversammlung 
noch ein anderes Verfahrensthema aufgreifen. Der hier vorliegende Beschluss wurde mit 
inhaltlichen und formellen Gründen beanstandet. Auf die inhaltlichen Gründe gehe ich hier nicht ein, 
sehr wohl aber muss ich den formalen Grund aufgreifen: Hier führt der Verbandsvorsteher an, dass 
auf der Tagesordnung nur „Allgemeine Tarife (Preisblatt) des Wasserverbandes Strausberg-Erkner 
(WSE) für die Versorgung mit Trinkwasser“ gestanden hätte und mithin damit das 
Öffentlichkeitsgebot verletzt worden sei, da nicht „Beschluss über …“ auf der Tagesordnung stand 
und konsequenterweise auch in der Veröffentlichung das „Beschluss über …“ fehlte. Nun hätte ich 
das natürlich beim Unterschreiben der Einladung sehen können oder müssen. Insofern muss ich 
erneut bei Ihnen und vor allen den Einreichern für einen Fehler um Entschuldigung bitten. Allerdings 
habe ich mir noch einmal den Originalantrag der Einreicher vom 7.8.25 einmal angesehen. Dieser 
beinhaltete als Überschrift ̀ Antrag zur Herbeiführung eines Beschlusses der Verbandsversammlung 
am 24.09.2025´. Zudem war der dann folgende Beschlussvorschlag mit dem Wort 
´Beschlussvorschlag´ betitelt und begann mit den Worten ´Die Verbandsversammlung beschließt, 
…´. Es war also ohne jegliche Einschränkung klar, dass es sich um einen Beschlussvorschlag 
handelt. Aufgabe des Verbandsvorstehers ist es gemäß § 12 GKGBbg i. V. m. § 54 Absatz 1 
Nummer 1 BbgKVerf, die Beschlüsse des Willensbildungsorgans ´Verbandsversammlung´ so 
vorzubereiten, dass sie formalrechtlich nicht zu beanstanden sind. Aufgabe des Verbandsvorstehers 
ist es also, im Rahmen seiner Vorbereitungskompetenz und -aufgabe den Beratungsgegenstand für 
die Tagesordnung rechtlich-ordnungsgemäß zu tenorieren bzw. zu benennen. Dies ist nicht erfolgt. 
Als Verbandsversammlung dürfen wir erwarten, dass der Verbandsvorsteher seinen Aufgaben 
nachkommt und nicht den Eindruck erweckt, dass er inhaltlich missliebige Anträge seine Aufgaben 
und Pflichten ausblendend formalrechtlich ´ins Messer rennen´ lässt.“ 
 
 
Manuela Kelm gibt zu Protokoll:  

„Der Kunde ist auch jetzt schon für die Versorgungsanlagen ab dem KFR-Ventil hinter dem 
Hauptwasserzähler in der Verantwortung. Genau dort können wir anknüpfen, um den Kunden zu 
entlasten. Allerdings nur, wenn wir dabei bleiben, dass der WSE keine Tätigkeiten an der 
Kundenanlage mehr durchführt, einschließlich Zählerwechsel. Die wesentliche Änderung ist der 
grün umrandete Teil („Werden die allgemein anerkannten Regeln der Technik bei der Kundenanlage 
nicht eingehalten, wird der WSE in seinem Abnahmeprotokoll darauf verweisen. Für die Abnahme / 
Nutzung des Gartenwasserzählers ist dies nicht relevant!“)  im überarbeiteten Merkblatt. Die 
Formulierung „Gartenwasserzähler“ wird noch zu „Zusatzzähler“ geändert. Wir sollen die Kunden 
nach Vorgabe des Gesundheitsamtes darauf hinweisen, ob technische Vorschriften eingehalten 
wurden, aber wir machen dies nicht mehr zur Bedingung für die Abrechnungsfähigkeit des 
Zusatzzählers. Es erfolgt nur noch eine kaufmännische, keine technische Abnahme. Wenn die 
Verbandsversammlung zustimmt, also den eigenen Beschluss ablehnen, laden wir das neue 
Merkblatt auf die Internetseite hoch und informieren darüber. Die Vorgehensweise ist mit dem 
Trinkwasser- und dem Zählerwechselbereich abgestimmt.“ 
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Beschluss Nr. 25/6/5 

Die Verbandsversammlung beschließt die Allgemeinen Tarife (Preisblatt) des Wasserverbands 
Strausberg-Erkner (WSE) für die Versorgung mit Trinkwasser – Anlage C zur Wasser-
versorgungssatzung – wie folgt: siehe Anlage. Der Verbandsvorsteher wird angewiesen, den 
Kunden zusammen mit der Wiederaufnahme der Preisbestandteile im Zusammenhang mit dem 
Zählerwechsel von kundeneigenen Zählern diese Dienstleistung wie bis 2024 ab 15.12.2025 wieder 
anzubieten. 

 
Lfd 
Nr. 

Mitglied 
Stadt/Gemeinde ja nein Enthaltung 

1. Ahrensfelde für den OT Mehrow - x - 
2. Altlandsberg - x - 
3. Erkner - x - 
4. Fredersdorf-Vogelsdorf - x - 
5. Garzau-Garzin - x - 
6. Gosen-Neu Zittau - x - 
7. Grünheide (Mark) - x - 
8. Hoppegarten - x - 
9. Neuenhagen bei Berlin - x - 
10. Oberbarnim/OT Klosterdorf - - - 
11. Rehfelde - x - 
12 Petershagen/Eggersdorf - x - 
13. Rüdersdorf bei Berlin - x - 
14. Schöneiche bei Berlin - x - 
15. Strausberg - x - 
16. Woltersdorf - x - 

 
Abstimmungsergebnis:  Ja: 0 
 Nein: 180 
 Enthaltung: 0 

 
Thomas Krieger stellt die einstimmige Ablehnung fest.  
 
 
TOP 9: Stellungnahme der Verbandsversammlung zur Petition der Frau Eisner; übergeben 
   am 11.06.2025 

Thomas Krieger gibt zu Protokoll:  

„Wie ich schon in der letzten Sitzung und beim letzten Tagesordnungspunkt ausführte, hat der 
Verbandsvorsteher gemäß der für uns alle geltenden Gesetze die Beschlüsse der 
Verbandsversammlung vorzubereiten. Ich erneuere meine auf der letzten Sitzung vorgebrachte 
Kritik, dass der Verbandsvorsteher keinen Beschlussvorschlag eingereicht hatte, wie die Petition 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu beantworten ist. Ich machte daraufhin einen Vorschlag, der 
einstimmig ohne Gegenstimme oder Enthaltung von uns beschlossen wurde. Vom 
Verbandsvorsteher oder der Justiziarin kamen keinerlei Hinweise, dass wir rechtsfehlerhaft agieren 
würden. Nun kann einem etwas auch erst im Nachhinein auffallen. Kann vorkommen und der 
Beanstandungsgrund, dass eben auf der Tagesordnung auch hier nicht „Beschluss über …“ hieß, 
ist rechtlich korrekt. Dass aber der Verbandsvorsteher den Beschlusspunkt nicht korrigiert mit 
„Beschluss über die Stellungnahme der Verbandsversammlung zu Petition“ auf die Tagesordnung 
bringt, also zum zweiten Mal seiner Pflicht zur rechtsfehlerfreien Vorbereitung der Beschlüsse der 
Verbandsversammlung nicht nachkommt, ist aus meiner Sicht des Vorsitzenden höchst befremdlich. 
Fazit: Wir werden heute erneut keine Beantwortung der Petition beschließen können - die Petitenten 
warten seit unserer Juni-Sitzung, auf der die Petition übergeben wurde, nunmehr auf unsere Antwort 
und wir werden die Beantwortung erst auf der ersten Sitzung im kommenden Jahr beschließen 
können.“ 
Protokollvermerk: Thomas Krieger erteilt einen Ordnungsruf an Herrn Eisner. 
Protokollvermerk: Die Zahl der anwesenden Stimmen reduziert sich auf 160. 
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Der Verbandsvorsteher informiert die Verbandsversammlung, dass er den formell beanstandeten 
Beschluss umgesetzt hat.  
 
Beschluss Nr. 25/6/6 

Die Verbandsversammlung beauftragt den Verbandsvorsteher in Beantwortung der Petition, die 
Einreicherin über die Beschlüsse der Verbandsversammlung zu TOP 12 und zu TOP 13 zu 
informieren. 

 
Lfd 
Nr. 

Mitglied 
Stadt/Gemeinde ja nein Enthaltung 

1. Ahrensfelde für den OT Mehrow - - x 
2. Altlandsberg - - x 
3. Erkner - x - 
4. Fredersdorf-Vogelsdorf - x - 
5. Garzau-Garzin - x - 
6. Gosen-Neu Zittau - - x 
7. Grünheide (Mark) - x - 
8. Hoppegarten - x - 
9. Neuenhagen bei Berlin - - - 
10. Oberbarnim/OT Klosterdorf - - - 
11. Rehfelde - x - 
12 Petershagen/Eggersdorf - x - 
13. Rüdersdorf bei Berlin - - x 
14. Schöneiche bei Berlin - x - 
15. Strausberg - x - 
16. Woltersdorf - x - 

 
Abstimmungsergebnis:  Ja: 0 
 Nein: 128 
 Enthaltung: 32 

 
Thomas Krieger stellt die einstimmige Ablehnung fest.  
 
 
TOP 10: Beratung und Beschlussfassung über die 4. Satzung zur Änderung der     
   Schmutzwassergebührensatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) 

Protokollvermerk: Die Anzahl der anwesenden Stimmen erhöht sich auf 180. 
 
Beschluss Nr. 25/6/7 

Die Verbandsversammlung beschließt die 4. Satzung zur Änderung der 
Schmutzwassergebührensatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner in der vorliegenden 
Fassung, siehe Anlage. 

 
Abstimmungsergebnis:  Ja: 135 
 Nein: 28 
 Enthaltung: 17 

 
Thomas Krieger stellt die mehrheitliche Beschlussfassung fest. 
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TOP 11: Beratung und Beschlussfassung über die Allgemeinen Tarife für die Entsorgung  
  von  Schmutzwasser und sonstige Leistungen im Industrie- und Gewerbegebiet 
  Freienbrink  (Preisblatt) – Anlage D zur Schmutzwassersatzung Industrie- und  
  Gewerbegebiet  Freienbrink – 

 
Beschluss Nr.: 25/6/8 

Die Verbandsversammlung beschließt die Allgemeinen Tarife (Preisblatt) des Wasserverbandes 
Strausberg-Erkner (WSE) für die Entsorgung von Schmutzwasser und sonstige Dienstleistungen im 
Industrie- und Gewerbegebiet Freienbrink - Anlage D zur Schmutzwassersatzung Industrie- und 
Gewerbegebiet Freienbrink – in der vorliegenden Fassung, siehe Anlage.  

 
Abstimmungsergebnis:  Ja: 163 
 Nein: 0 
 Enthaltung: 17 
 

Thomas Krieger stellt die einstimmige Beschlussfassung fest. 
 
 
TOP 12: Beratung und Beschlussfassung über die 5. Satzung zur Änderung der     
   Fäkalienentsorgungssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) 

Nach einer offenen Abstimmung, die Unklarheiten hinsichtlich der Stimmabgabe aufwirft, erfolgt auf 
Antrag eine namentliche Abstimmung. 
 
Beschluss Nr.: 25/6/9 

Die Verbandsversammlung beschließt die 5. Satzung zur Änderung der 
Fäkalienentsorgungssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner in der vorliegenden 
Fassung, siehe Anlage. 
 

Lfd 
Nr. 

Mitglied 
Stadt/Gemeinde ja nein Enthaltung 

1. Ahrensfelde für den OT Mehrow x - - 
2. Altlandsberg - x - 
3. Erkner x - - 
4. Fredersdorf-Vogelsdorf - x - 
5. Garzau-Garzin - x - 
6. Gosen-Neu Zittau x - - 
7. Grünheide (Mark) x - - 
8. Hoppegarten - x - 
9. Neuenhagen bei Berlin x - - 
10. Oberbarnim/OT Klosterdorf - - - 
11. Rehfelde x - - 
12 Petershagen/Eggersdorf x - - 
13. Rüdersdorf bei Berlin - - x 
14. Schöneiche bei Berlin X - - 
15. Strausberg - x - 
16. Woltersdorf x - - 

 
 

Abstimmungsergebnis:  Ja: 90 
 Nein: 73 
 Enthaltung: 17 
 

Thomas Krieger stellt die mehrheitliche Beschlussfassung fest. 
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TOP 13:  Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) 

Die Diskussion zur Informationsvorlage zur Verbandssatzung wird von Thomas Krieger eröffnet. 
 
Thomas Krieger gibt zu Protokoll:  

„1. Die Verbandsversammlung hat dem Verbandsvorsteher vor über 2 Jahren den Auftrag erteilt, 
zur nächstfolgenden Sitzung der Verbandsversammlung einen Änderungsbeschluss zur 
Verbandssatzung vorzulegen verbunden mit der klaren Vorgabe, zu welchen Punkten sie eine 
Änderung der Verbandssatzung in welchem Zielsinne wünscht.  

2. Nicht wie beauftragt in der Folgesitzung, sondern im Oktober 2024 und damit ein knappes Jahr 
später legte der Verbandsvorsteher den Änderungsbeschlussvorschlag vor. Es wurde der 
Beschlussvorschlag des Verbandsvorstehers UND ein Änderungsantrag beschlossen. 

3. Bereits am 13. März dieses Jahres wurden der Verbandsvorsteher und die Justiziarin des 
Verbandes auf einen formalen Fehler (Beschlüsse widersprachen sich) hingewiesen, aber auch auf 
inhaltliche Mängel. Mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 10.04.2025 wurde der 
Verbandsvorsteher entsprechend schriftlich über das in der Februar-Besprechung ausgeführte von 
der Kommunalaufsicht informiert.  

4. Der Verbandsvorsteher, dessen Aufgabe es gemäß Kommunalverfassung und explizitem 
Auftrag der Verbandsversammlung aus dem November 2023 war, einen Vorschlag zur Änderung 
der Satzung vorzulegen, sah sich mit Verweis auf den Urlaub der Justiziarin nicht in der Lage, 
kurzfristig eine Vorlage für die Verbandsversammlung am 11.6.25 vorzulegen. Aus den Reihen der 
Verbandsversammlungsmitglieder wurde deshalb kurzfristig ein Änderungsvorschlag unter 
Aufnahme der Hinweise der Kommunalaufsicht erarbeitet und fristgerecht eingebracht. Der 
Verbandsvorsteher wurde mit Einreichung des Antrages aufgefordert, mit seiner Justiziarin die 6 
Wochen bis zur Sitzung zu nutzen, um den Änderungsantrag seinerseits noch einmal rechtlich und 
inhaltlich zu prüfen und ggf. entsprechende Änderungsanträge einzubringen. Vom 
Verbandsvorsteher kam in den 6 Wochen und auch in der Sitzung kein Änderungsantrag, sondern 
nur der Vorschlag, die Vorlage noch einmal um ein Viertel Jahr, also in den September 2025 zu 
vertagen. Schließlich wurde der Beschlussvorschlag mit 80% der Stimmen der 
Verbandsversammlung bestätigt. 

5. Diesen Beschluss übermittelte der Verbandsvorsteher der Kommunalaufsicht, die die Satzung 
veröffentlichen muss. Diese wies das Ansinnen mit Schreiben vom 25.9.25 mit dem Hinweis zurück, 
dass der Verbandsvorsteher keine veröffentlichungsfähige Ausfertigung der geänderten Satzung 
vorgelegt hat. Das Ausfertigen der Satzung ist Aufgabe des Verbandsvorstehers im Rahmen seiner 
Aufgabe, die Beschlüsse der Verbandsversammlung umzusetzen. Dazu kamen zwei kleinere 
Hinweise zu Formulierungen mit konkreten Formulierungsvorschlägen bzw. -hinweisen. 

6. Daraufhin forderte ich als Vorsitzender der Verbandsversammlung am 26. September den 
Verbandsvorsteher mit Hinweis darauf, dass die mit großer Mehrheit nun mehrmals beschlossenen 
konkreten Vorstellerungen der Verbandsversammlung ihm vorliegen und nur eine Anmerkung 
seitens der Kommunalaufsicht erfolgt sei, auf, zur heutigen Sitzung eine formal und inhaltlich 
rechtlich korrekt ausgearbeitete Beschlussvorlage vorzulegen.   

7. Mit E-Mail vom 29. September sagte der Verbandsvorsteher zu, „unter Beachtung der bisherigen 
Beschlussfassungen und der hierzu erteilten Hinweise der Kommunalaufsicht einen 
Beschlussvorschlag zu unterbreiten.“ Mit dieser E-Mail, die an alle 
Verbandsversammlungsmitglieder ging, bat er ggf. Vorhandene weitere Änderungswünsche bis zum 
07.10.2025 einzureichen. Dazu erfolgten nach Auskunft des Verbandsvorstehers keine 
Rückmeldungen, heißt für mich, alle haben in den vergangenen 2 Jahren ihre Wünsche bereits 
eingebracht. 

8. Uns liegt heute,  
- 2 Jahre nach Auftragserteilung an den Verbandsvorsteher,  
-  mehrerer mit großer Mehrheit gefasster Änderungsbeschlüsse 
- diverser ausführlicher Schreiben der Kommunalaufsicht mit zum Teil wörtlichen 
 Formulierungsvorschlägen sowie  
-  der schriftlichen Zusage des Verbandsvorsteher, heute einen Beschlussvorschlag vorzulegen,  
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erneut kein Beschlussvorschlag vor. 

Stattdessen wurde eine Informationsvorlage vorgelegt, in der vorgeschlagen wird, eine 
Klausurtagung zum Thema „Verbandssatzung“ im April oder Mai des nächsten Jahres 
durchzuführen. Ganz abgesehen davon, was wir auf einer Klausurtagung zu einer Verbandssatzung, 
zu der über 90% Prozent der Inhalte gesetzlich vorgegeben, einen ganzen Tag oder auch nur einen 
halben Tag besprechen wollen, würde dieser Vorschlag bedeuten, dass wir dann erst in der 
Verbandsversammlung nach der Sommerpause den Satzungsbeschluss und eine Veröffentlichung 
dann erst im Oktober 2026 hätten – knapp 3 Jahre nach unserem Auftragsbeschluss! Meine 
Erwartung ist, dass der Verbandsvorsteher sich seiner Aufgabe von November 2023 endlich 
annimmt, die Änderungswünsche und die noch wenigen verbliebenen Hinweise der 
Kommunalaufsicht in Einklang bringt und uns zur nächsten Sitzung das Ganze als 
Beschlussvorschlag vorlegt.“ 
 
Anke Graupner gibt zu Protokoll:  

„Ich wollte auf das zurückkommen, was Sie gesagt haben, Herr Krieger. Ich wollte das noch mal 
geraderücken. Also jetzt zu der Informationsvorlage: Tatsache ist, dass ein Vorschlag von uns kam, 
eine Klausurtagung zu dem Thema zu machen; der Wunsch kam aber ursprünglich aus den Reihen 
der Verbandsversammlung. Das ist schon eine ganze Weile her. Zur Verbandssatzung und zur 
Geschäftsordnung wollte man sich verständigen. Ich weiß nicht, ob es Frau Löser war – da will ich 
mich nicht festlegen, ich hab’s nicht genau –, aber das ist tatsächlich kommuniziert worden. Das 
wollte ich schon mal geraderücken.“ 
 
André Bähler gibt zu Protokoll:  

„Ich gebe zu Protokoll, dass ich die Gründe, die dazu geführt haben, jetzt auch erläutert habe und 
auch inhaltlich noch mal. Die Kommunalaufsicht hatte weiterhin inhaltliche Zweifel, auch an dem 
Inhalt der vorhergehenden Beschlussentwürfe. Wir haben viele Schreiben bekommen Ende letzten 
Jahres von der Kommunalaufsicht, wo inhaltlich darauf eingegangen wurde.“ 
 
Thomas Krieger gibt zu Protokoll:  

„Der Verbandsvorsteher hat hiermit ausgesagt, er wird nichts vorlegen.“ 
 
André Bähler gibt zu Protokoll:  

„Ich gebe zu Protokoll, dass das nicht wahr ist.“ 
 
Thomas Krieger fragt den Verbandsvorsteher zu Protokoll: „Werden Sie noch etwas vorlegen und 
wenn ja, wann?“ 
 
Thomas Krieger gibt nach Einholung eines Meinungsvotums der Mitglieder der 
Verbandsversammlung zu der Frage, ob vom Verbandsvorsteher eine Beschlussvorlage statt einer 
Klausurtagung zeitnah erwartet wird, zu Protokoll:  

„Ich stelle fest, dass die Mehrheit der Verbandsversammlung einstimmig erwartet, dass da etwas 
vorgelegt wird.“ 
 
Protokollvermerk: Die Zahl der anwesenden Stimmen reduziert sich auf 161. 
 
 
TOP 15: Wahl des/der stellvertretenden Verbandsvorstehers/in 

Der Verbandsvorsteher schlägt Frau Kelm vor. Weitere Vorschläge gibt es auf Nachfrage des 
Vorsitzenden nicht. 
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Beschluss Nr.: 25/6/10 

Die Verbandsversammlung beschließt die Durchführung der Wahl des/der stellvertretenden 
Verbandsvorstehers/in als offene Wahl. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja: 161 
 Nein:  0 
 Enthaltung:  0 

 
Thomas Krieger stellt die einstimmige Beschlussfassung fest. 
 
 
Beschluss Nr.: 25/6/11 

Die Verbandsversammlung beschließt: 

Manuela Kelm wird zur stellvertretenden Verbandsvorsteherin gewählt. Die Amtszeit beträgt 8 Jahre. 
 
Abstimmungsergebnis: Ja:  14  
 Nein:    0 
 Enthaltung:    0 
 
Thomas Krieger stellt die einstimmige Wahl fest. 
 
Manuela Kelm nimmt die Wahl an. 
 
 
TOP 16: Sonstiges 

Es gibt keine Wortmeldungen. Thomas Krieger beendet den öffentlichen Teil der Sitzung um 17.39 
Uhr. 
 
Ende öffentlicher Teil 
 
Protokollvermerk: Pause von 17.39 – 17.44 Uhr. 
 
 
Protokollerstellung: Friederike Blaurock 

 
 
 
Thomas Krieger   
Vorsitzender der   
Verbandsversammlung   
 
Strausberg, 09.01.2026 
 
Anlagen 

- Anwesenheitsliste 
- Präsentation 
- Antrag AN 074/2025/24-29 – Gemeinde Hoppegarten 
- Anfrage Erschließung Schmutzwasser – Gemeinde Hoppegarten 

 
 
Verteiler 

- Mitgliedsvertreter 
  







www.w-s-e.deWasserverband Strausberg-Erkner

zur Verbandsversammlung

Herzlich Willkommen

Strausberg, 3. Dezember 2025

WLAN: WSE Gast
Benutzername: user4966
Passwort: 4e6d82

www.w-s-e.deWasserverband Strausberg-Erkner

Tagesordnung

03.12.2025

Öffentlicher Teil
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Bestätigung der Protokolle der Sitzungen der Verbandsversammlung vom 21.07.2025 / 24.09.2025 - Öffentlicher Teil
4. Informationen des Verbandsvorstehers – Öffentlicher Teil
5. Bürgerfragestunde
6. Anfragen der Mitglieder der Verbandsversammlung gemäß § 12 der Geschäftsordnung
7. Beschlussfassung und Information in Umsetzung des Beschlusses 25/5/11
8. Allgemeine Tarife (Preisblatt) des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) für die Versorgung mit Trinkwasser – Anlage C zur 

Wasserversorgungssatzung – (Antragsteller: Kommunen Altlandsberg und Neuenhagen bei Berlin; Antrag vom 07.08.2025)
9. Stellungnahme der Verbandsversammlung zur Petition der Frau Eisner; übergeben am 11.06.2025
10. Beratung und Beschlussfassung über die 4. Satzung zur Änderung der Schmutzwassergebührensatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner 

(WSE)
11. Beratung und Beschlussfassung über die Allgemeinen Tarife für die Entsorgung von Schmutzwasser und sonstige Leistungen im Industrie- und 

Gewerbegebiet Freienbrink (Preisblatt) – Anlage D zur Schmutzwassersatzung Industrie- und Gewerbegebiet Freienbrink –
12. Beratung und Beschlussfassung über die 5. Satzung zur Änderung der Fäkalienentsorgungssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner 

(WSE)
13. Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE)
14. Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2026
15. Wahl des/der stellvertretenden Verbandsvorstehers/in
16. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil
17. Bestätigung der Protokolle der Sitzungen der Verbandsversammlung vom 21.07.2025 / 24.09.2025 – Nichtöffentlicher Teil
18.      Informationen des Verbandsvorstehers – Nichtöffentlicher Teil
19.      Sonstiges

2
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TOP 3

Bestätigung der Protokolle der Sitzungen der 
Verbandsversammlung vom 21.07.2025 / 24.09.2025 -

Öffentlicher Teil

03.12.2025 3

WSE Entwurf VV Gegen-
überstellung
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TOP 3 – Bestätigung der Protokolle 

Transkription der Audioaufzeichnung der Sitzung 
der Verbandsversammlung vom 24.09.2025
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TOP 3 – Bestätigung der Protokolle 

Protokollierung durch WSE
• an Herrn Krieger zur Freigabe am 30.10.2025 

versandt
• die geänderte Version des Protokolls am 12.11.2025 

zurück erhalten
• Da die vorgenommenen Änderungen dem 

tatsächlichen Verlauf der Sitzung widersprechen, 
keine Bestätigung durch Protokollanten und das vom 
WSE erstellte Protokoll am 19.11.2025 auf der Cloud 
zur Verfügung gestellt
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TOP 3 – Bestätigung der Protokolle 

Protokollierung durch Herrn Krieger
• Versand am 20.11.2025 durch Herrn Krieger an alle 

Mitgliedsvertreter und Veröffentlichung auf der WSE-
Cloud am 24.11.2025 durch den WSE 
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TOP 3 – Bestätigung der Protokolle 
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TOP 3

Bestätigung der Protokolle der Sitzungen der 
Verbandsversammlung vom 21.07.2025 / 24.09.2025 -

Öffentlicher Teil

03.12.2025 8

WSE Entwurf VV Gegen-
überstellung
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Beschluss 25/5/11 vom 24.09.2025
Auszug aus Protokoll Herr Krieger; 
Änderung der Stimmzahlen
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Öffentlicher Teil
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1. Trinkwasserverbräuche

2. Schmutzwasser und Fremdwasser

3. GuV Stand 30.09.2025

4. RSA

5. Fachbeitrag Strategische Abwasserzielplanung für den Gesamtraum Berlin 
und Berliner Umland (MLEUV)

6. Kläranlage Spreeau

7. Sachverhaltsdarstellung Klageverfahren gegen LfU BImschG-Bescheid

8. Berufungszulassung OVG (Wasserrechtliche Bewilligung Eggersdorf)
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1. Trinkwasserverbräuche in m³

1203.12.2025

TOP 4 - Informationen des Verbandsvorstehers

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000

Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Jahresförderung in m³ 10,7 Mio. 9,9 Mio. 10,1 Mio. 9,6 Mio. 9,7 Mio.

Jahr Jahresförderung 
in m³

2017 8,3 Mio.

2018 10,7 Mio.

2019 10,2 Mio. 
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2. Schmutzwasser und Fremdwasser
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2. Übersicht Trinkwasser/Schmutzwasser 2025
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3. GuV per 30.09.2025
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� Geschäftsbereich 
Trinkwasser

Quartalsauswertung Trinkwasser

in TEUR
Plan 

30.09.2025 T€
Ist 30.09.2025 

T€
Ist 30.09.2024 

T€
Abw.
Plan

Abw.
VORJAHR

1. Umsatzerlöse 14.911 14.100 13.811 -811 289
2. andere aktivierte Eigenleistungen 258 212 144 -46 68
3. sonstige betriebliche Erträge 398 92 107 -306 -15

Summe betrieblicher Erträge 15.566 14.404 14.062 -1.162 342

4. Materialaufwand 6.053 5.279 5.449 -774 -170
a) Aufwendungen für RHB u. für bez. Waren 2.235 1.962 1.953 -273 9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.034 2.546 2.730 -488 -184
c) Grundw.entnahmentgelt 784 771 766 -13 5

I. Rohergebnis 9.514 9.125 8.613 -389 512

5. Personalaufwand 3.560 3.520 3.281 -40 240
6. AfA auf immat. VG des AV u. Sachanl. 4.142 4.270 4.168 128 101
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 735 547 670 -188 -123

8.436 8.337 8.119 -100 218

Summe betrieblicher Aufwand 14.489 13.615 13.568 -873 47

II. Betriebsergebnis 1.077 788 494 -289 295

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8 20 68 13 -47
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 479 379 264 -100 115

III. Finanz- und Beteiligungsergebnis -471 -358 -196 113 -162

IV. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 606 430 298 -176 133

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 49 0 0 -49 0
11. sonstige Steuern 8 21 12 14 10

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 550 409 286 -141 123

www.w-s-e.deWasserverband Strausberg-Erkner

TOP 4 - Informationen des Verbandsvorstehers

03.12.2025

� Geschäftsbereich 
Schmutzwasser

3. GuV per 30.09.2025
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Quartalsauswertung Schmutzwasser

in TEUR
Plan 

30.09.2025 T€
Ist 30.09.2025 

T€
Ist 30.09.2024 

T€
Abw.
Plan

Abw.
VORJAHR

1. Umsatzerlöse 22.982 21.263 21.542 -1.719 -278
2. andere aktivierte Eigenleistungen 146 91 123 -55 -32
3. sonstige betriebliche Erträge 758 69 58 -688 12

Summe betrieblicher Erträge 23.886 21.423 21.722 -2.463 -299
4. Materialaufwand 12.782 11.643 11.855 -1.138 -211
a) Aufwendungen für RHB u. für bez. Waren 1.658 1.446 1.565 -211 -119
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 11.124 10.197 10.289 -927 -92

I. Rohergebnis 11.105 9.780 9.868 -1.324 -88
5. Personalaufwand 2.847 2.463 2.430 -385 33
6. AfA auf immat. VG des AV u. Sachanl. 6.129 6.127 6.107 -2 20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.129 916 1.104 -213 -188

10.105 9.506 9.641 -599 -135
Summe betrieblicher Aufwand 22.887 21.149 21.495 -1.738 -346
II. Betriebsergebnis 999 274 227 -725 47

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8 13 12 6 1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 184 184 106 0 78
III. Finanz- und Beteiligungsergebnis -176 -171 -94 5 -77

IV. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 823 103 133 -720 -30

11. sonstige Steuern 8 3 4 -4 0

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 816 100 129 -716 -30
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4. RSA
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4. RSA
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5. Fachbeitrag Strategische Abwasserzielplanung für den Gesamtraum Berlin 

und Berliner Umland (MLEUV)
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5. Fachbeitrag Strategische Abwasserzielplanung für den Gesamtraum Berlin 

und Berliner Umland (MLEUV)
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